
M 1:1000 / DIN A1 14.04.2026

Bearb.: SG, CB, AH

Gemeinde Bietigheim
Bebauungsplan "Breithalbjeuchen"

Zeichnerischer Teil A
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Nutzung
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B
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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
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Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)
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Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und
Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf (Zweckbestimmung siehe Planeinschrieb)
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
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Öffentliche Parkplatzfläche

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Trafostation

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Spielplatz

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)
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Verfahrensvermerke
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB.

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB am

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses am

Billigung des Planentwurfs sowie Beschluss
über die Beteiligung der Öffentlichkeit und der
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange am

Ortsübliche Bekanntmachung der Veröffent-
lichung im Internet am

Beteiligung der Öffentlichkeit (Veröffent-
lichung im Internet) gemäß § 3 (2) BauGB vom

bis

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB vom

bis

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen am

Satzungsbeschluss gemäß §10 (1) BauGB am

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen 
Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text sowie Inhalt der 
örtlichen Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderats übereinstimmen und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Bietigheim, den ................................

................................................
Constantin Braun
Bürgermeister

Ortsübliche Bekanntmachung und Inkrafttreten
gem. § 10 (3) BauGB am
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